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63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

BDG 1979 §51 Abs1;

BDG 1979 §91;

GehG 1956 §13 Abs3 Z2;

Rechtssatz

Mit der Bestimmung des § 51 Abs 2 BDG 1979 werden mehrere Dienstp;ichten normiert. Zum einen wird der Beamte

verp;ichtet, Dienstverhinderungen (wegen Krankheit, Unfall oder Gebrechen) zu melden, wobei auf Verlangen des

Vorgesetzten oder bei einer mehr als drei Tage dauernden Abwesenheit eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen ist.

Zum zweiten ist die Verp;ichtung, sich einer zumutbaren Krankenbehandlung zu unterziehen, normiert und zum

dritten die Verp;ichtung, an einer ärztlichen Untersuchung mitzuwirken. Wird eine dieser Verp;ichtungen verletzt, so

hat der Beamte dafür sowohl besoldungsrechtliche Konsequenzen (§ 51 Abs 2 letzter Satz BDG 1979 iVm § 13 Abs 3 Z 2

GehG = Entfall der Bezüge) zu tragen als auch iSd § 91 BDG 1979 hiefür disziplinär einzustehen.
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